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ANTRAG

Betreff: Vergnügungssteuer!

"Der Gemeinderat möge beschließen, die Haushaltssatzung 2007 dahingehend zu ändern, dass Punkt 3. Vergnügungssteuer unter lit. b), c), d) mit 0 % festgesetzt und lit. g) dahingehend geändert wird, dass § 22 Vergnügungssteuergesetz für Veranstaltungen, deren Ertrag für gemeinnützige Zwecke verwendet wird, nicht gilt.“

Begründung:

Die Landeshauptstadt Innsbruck muss ihren Status als Zentrum für Großveranstaltungen (für ganz Tirol) ausbauen und daher müssen die notwendigen Rahmenbedingungen für die Veranstalter geschaffen werden. Die Abschaffung dieser Gemeindeabgaben sollte mittelfristig zu einer Steigerung der Umwegrentabilität führen und die mit öffentlichen Mitteln errichteten Veranstaltungszentren entsprechend konkurrenzfähig machen. 

Dieser Antrag soll ein erster kleiner Schritt in diese Richtung sein. Natürlich müssen weitere Schritte folgen, um die Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Mitbewerbern zu minimieren. Von besonderer Bedeutung dabei ist die Kriegsopferabgabe, welche nur in Tirol eingehoben wird und eine klare Wettbewerbsverzerrung darstellt. Leider ist dies nicht im direkten Einflussbereich der Kommunalpolitik.

GR Mag. Christian Kogler
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